
1. Teilvertrag 2022-24 unterzeichnet! 
Nach  einer kaum enden wollenden  Odyssee durch die Begutachtungsmühlen 
der Prüforgane, konnte der erste Teilvertrag 2022-24 für das Lehrpersonal der Schulen 
staatlicher Art am 28.02.2023 definitiv unterzeichnet werden. 
Wichtigste Neuerung ist die Einführung der Berufszulage. 

📌  Berufszulage 

Mit dem 01.01.2022 wird die  Berufszulage als neues Lohnelement  eingeführt. In diese fließt die 
bisherige persönliche Zusatzvergütung ein.
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Siemensstr. 23 - Via Siemens 23   39100 BOZEN – BOLZANO 
📞   0471 568471      E-Mail: schulescuola@sgbcisl.it

Bozen/Bolzano 
Siemensstr. 23 
Via Siemens 23 

Tel. 0471 568471

Meran/o 
Meinhardstr. 2 
Via Mainardo 2 

Tel. 0473 497199

Brixen/Bressanone 
Großer Graben 7 

Via Bastioni Maggiori 7 
Tel. 0472 201512

Bruneck/Brunico 
Stegenerstr. 8 
Via Stegona 8 

Tel. 0474 375236
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* Bis zur Anwendung des Vertrages - wahrscheinlich 
mit Aprilgehalt - werden die Erhöhungen der 
Monate  Januar-März 2023 nachgezahlt. Ab dann 
wird die neue Berufszulage in 12 Monatsraten zu 
je  162 € Brutto  ausbezahlt. Die  bisher bezahlte 
persönliche Zusatzvergütung ist in diesem Betrag 
enthalten und wird vom Lohnstreifen verschwinden.

2023 *

Berufszulage 1.944,00 €

davon persönliche Zusatzvergütung 595,20 €

effektive Erhöhung 1.348,80 €

Brutto

2022

Berufszulage 2.277,60 €

davon bereits bezahlt (persönliche Zusatzvergütung) 595,20 €

Nachzahlung 1.682,40 €

Brutto

Alle anderen Neuerungen auf unserer Homepage: 
www.sgbcislschule.it


